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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.1983

Norm

HbG §2 Z1

Rechtssatz

Der rechtlichen Quali kation als Hausbesorger steht nicht entgegen, daß der Dienstnehmer eine Reihe der in § 4 Abs 1

HbG aufgezählten Reinigungsarbeiten deshalb nicht ausführen konnte, weil für solche Tätigkeiten in einer modernen

Wohnhausanlage ganz einfach die Voraussetzungen fehlen.
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Schlagworte
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